Stand 21.06.2011

Erforderliche Unterlagen bei der Registrierung verschiedener Gesellschaften 

Die folgenden Informationen beruhen auf der Internetseite der Handelskammer Istanbul (ITO).

Link: http://www.ito.org.tr/wps/portal/tescil-ilan-kurulus?name=yabanci_sermaye_sirketleri&initView=true&prmPageId=BM16.4.10 

Die Informationen wurden aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt. Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

I. Die erforderlichen Unterlagen bei der Registrierung eines Kaufmanns mit ausländischer Staatsbürgerschaft:
1. Schriftlicher Antrag (Dilekçe), der vom Kaufmann unterzeichnet sein muss.
Der Antrag ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Gercek_Kisi_Kurulus.doc
2. Notariell beglaubigte Eintragsbestätigung des Firmennamens (Tasdikname)
Sie muss enthalten: die private Anschrift, Firmenanschrift, den Gegenstand der Investition, das Datum des Inkrafttretens, die Staatsangehörigkeit, den Firmenname und 3 Unterschriften des Kaufmanns.
3. 2 Kopien des Reisepasses (übersetzt und notariell beglaubigt) und Steuernummerausweis

4. Schriftliche Erklärung der türkischen Handelskammer (Oda Kayıt Beyannamesi)
Die Erklärung muss von der zuständigen Person unterzeichnet sein und Passbilder der Gesellschafter müssen beifügt sein.
5. Schriftliche Verpflichtung (Taahhütname), die vom Kaufmann unterzeichnet sein muss

· Im Ausland ansässige türkische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis beifügen.
· In der Türkei ansässige ausländische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Aufenthaltserlaubnis einreichen.
               Die Verpflichtungserklärung ist zu finden unter:
               http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/taahhutname.doc

II. Die erforderlichen Unterlagen bei der Gründung einer Kollektivgesellschaft in Zusammenarbeit mit einem ausländischen Gesellschafter:
1. Schriftlicher Antrag (Dilekçe), der von der zuständigen oder bevollmächtigten Person unterzeichnet sein muss. Die Originalvollmacht oder eine beglaubigte Kopie muss beigefügt sein.
Der Antrag ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Kurulus_Dilekcesi.doc
2. 5 Exemplare des 3-seitigen Gründungsformulars (Kuruluş Bildirim Formu)
http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Kurul.bil.form.xls

3. Beglaubigter Gesellschaftervertrag, der von allen Gesellschaftern unterzeichnet wurde.
4. 2 Exemplare des notariell beglaubigten Unterschriftenzirkulars (İmza Beyannamesi) der zuständigen Personen unter dem Firmennamen. Die Exemplare müssen  von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat oder gemäβ der Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager Konferenz über das internationale Privatrecht, beglaubigt werden.

5. 2 Ausweisexemplare der Gesellschafter mit Lichtbild (notariell oder vom Vorsteheramt beglaubigt). Wenn die türkische Ausweisnummer im Ausweis nicht aufgeführt ist, dann ist der Ausdruck des T.C. Kimlik Dökümü einzureichen. (https://tckimlik.nvi.gov.tr/)
6. 2 Kopien des Passes des ausländischen Gesellschafters (notariell oder vom Vorsteheramt beglaubigt), Steuernummerausweis

7. Schriftliche Erklärung der türkischen Handelskammer (Oda Kayıt Beyannamesi) unterzeichnet von der zuständigen Person, sowie Passbilder der Gesellschafter
8. Schriftliche Verpflichtung (Taahhütname), die von der zuständigen Person unterzeichnet sein muss.
· Im Ausland ansässige türkische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Arbeits-oder Aufenthaltserlaubnis beifügen.
· In der Türkei ansässige ausländische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Aufenthaltserlaubnis einreichen.

Die Verpflichtungserklärung ist zu finden unter:
 http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/taahhutname.doc

III. Die erforderlichen Unterlagen bei der Gründung einer Kommanditgesellschaft in Zusammenarbeit mit einem ausländischen Gesellschafter 
Für die Gründung einer Kommanditgesellschaft sind die gleichen Unterlagen erforderlich, wie bei der Gründung einer Kollektivgesellschaft. Wenn der Komplementär eine juristische Person ist, muss eine notarielle Übersetzung der Tätigkeitsbescheinigung, ein Handelsregisterauszug und die Vollmacht der natürlichen Person für die Ausführung der Gründungsformalitäten müssen von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat oder gemäβ der Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager Konferenz über das internationale Privatrecht, beglaubigt werden.


IV. Die erforderlichen Unterlagen bei der Gründung einer Genossenschaft in Zusammenarbeit mit einem ausländischen Gesellschafter
1. Schriftlicher Antrag (Dilekçe), der von der zuständigen oder bevollmächtigten Person unterzeichnet werden muss. Die Originalvollmacht oder eine beglaubigte Kopie muss beigefügt sein.
Der Antrag ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Kurulus_Dilekcesi.doc
2. 2 Exemplare des Gesellschaftervertrages, der vom zuständigen Ministerium beglaubigt wurden ist.
3. Genehmigungsschreiben des Ministeriums 

4. 2 Ausweisexemplare der Gründer mit Lichtbild (notariell oder vom Vorsteheramt beglaubigt). Wenn die türkische Ausweisnummer im Ausweis nicht aufgeführt ist, dann ist der Ausdruck des T.C. Kimlik Dökümü einzureichen. (https://tckimlik.nvi.gov.tr/)
5. 2 Kopien des Passes des ausländischen Gesellschafters (übersetzt und notariell beglaubigt), Steuernummerausweis

6. Ein notariell beglaubigtes Unterschriftenzirkular (İmza Beyannamesi) der Vorstandsmitglieder unter dem Genossenschaftstitel. Dies muss von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat oder gemäβ der Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager Konferenz über das internationale Privatrecht, beglaubigt werden.

7. 2 notariell beglaubigte Zusammenfassungen des Gesellschaftervertrages
8. Schriftliche Verpflichtung (Taahhütname), die von der zuständigen Person unterzeichnet wurde und Passbilder der Gesellschafter.
Die Verpflichtungserklärung ist zu finden unter:
 http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/taahhutname.doc
9. Schrtiftliche Erklärung der türkischen Handelskammer (Oda Kayıt Beyannamesi) 

· Im Ausland ansässige türkische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis beifügen.

· Gem. Artikel Nr. 56 des Genossenschaftsgesetzes müssen die Vorstandsmitglieder die türkische Staatsangehörigkeit besitzen.

· In der Türkei ansässige ausländische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Aufenthalserlaubnis einreichen.

V. Die erforderlichen Unterlagen bei der Gründung einer GmbH in Zusammenarbeit mit einem ausländischen Gesellschafter
10. Schriftlicher Antrag (Dilekçe), der von der zuständigen oder bevollmächtigten Person unterzeichnet werden muss. Die Originalvollmacht oder eine beglaubigte Kopie muss beigefügt sein.
Der Antrag ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Kurulus_Dilekcesi.doc
11. 5 Exemplare des 3-seitigen Gründungsformulars (Kuruluş Bildirim Formu), welches ausgefüllt und von der zuständigen Person unterzeichnet wurde.
Das Formular ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Kurul.bil.form.xls

12. 4 Exemplare des notariell beglaubigten Gesellschaftervertrags.
13. 2 Ausweisexemplare der Gründer und Geschäftsführer mit Lichtbild (notariell oder vom Vorsteheramt beglaubigt). Wenn die türkische Ausweisnummer im Ausweis nicht aufgeführt ist, dann ist ein Ausdruck des T.C. Kimlik Dökümü einzureichen. (https://tckimlik.nvi.gov.tr/)
14. 2 Kopien des übersetzten Ausweises (notariell beglaubigt) und Steuernummerausweis

15. 2 Notariell beglaubigte Unterschriftenzirkulare (İmza Beyannamesi) der Geschäftsführer unter dem Firmennamen. Diese müssen von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat oder gemäβ der Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager Konferenz über das internationale Privatrecht, beglaubigt werden.
7. 
Bankauszüge, die versiegelt und unterzeichnet sind (Quittung von der Bank oder eine EFT-
Elektronischer Fon Transfer Quittung, die belegt, dass 4/10.000 des Startkapitals bei der 
Türkiye Halk Bankası  in der Filiale Ankara Kurumsal, Kontonummer 80000011, IBAN Nummer
       TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 eingezahlt wurden). 

8.
Schriftliche Erklärung der türkischen Handelskammer (Oda Kayıt Beyannamesi), die von der
      zuständigen Person unterzeichnet wurde und Passbilder der Gesellschafter.
9.
Schriftliche Verpflichtung (Taahhütname), die von der zuständigen Person unterzeichnet
      wurde. Die Verpflichtungserklärung ist zu finden unter:
      http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/taahhutname.doc
Wenn der ausländische Gesellschafter eine natürliche Person ist, ist eine übersetzte notariell beglaubigte Kopie des Passes und der Steuernummerausweis einzureichen; wenn er im Ausland ansässiger türkischer Staatsbürger ist, eine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis vorzulegen.

Wenn der ausländische Gesellschafter eine juristische Person ist, ist eine Tätigkeitsbescheinigung, die von der angemeldeten Industrie- und Handelskammer oder von den zuständigen Gerichten ausgefertigt wurde, eine notariell beglaubigte Übersetzung  des Handlsregisterauszugs und eine notariell beglaubigte und übersetzte Vollmacht, die einer natürlichen Person für die Ausführung der Gründungsformalitäten ausgehändigt wurde, vorzulegen, welche gemäβ der Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager Konferenz über das internationale Privatrecht beglaubigt oder von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat bestätigt ist.

· Wenn die Effekten, der im Ausland gegründeten Firmen von ausländischen Gesellschaftern als Startkapital verwendet werden, ist entsprechend der Gesetzgebung des Herkunftslandes durch Sachverständige der zuständigen Ämter oder Gerichte oder durch die internationale Entscheidungskommission, beglaubigt vom türkischen Konsulat oder nach den Richtlinien des ,,Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legislation’’ im Rahmen der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, eine notariell bestätigte und übersetzte Bescheinigung vorzulegen.

· In der Türkei ansässige ausländische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Aufenthaltserlaubnis einreichen.

· Wenn der Gesellschafter ein im Ausland ansässiger türkischer Staatsbürger ist, muss eine beglaubigte Arbeits-oder Aufenthaltserlaubnis beigefügt werden.

VI. Die erforderlichen Unterlagen bei der Gründung einer AG in Zusammenarbeit mit einem ausländischen Gesellschafter, der die Genehmigung des Ministeriums nicht benötig 

1. Schriftlicher Antrag (Dilekçe), der von der zuständigen oder bevollmächtigten Person unterzeichnet werden muss. Die Originalvollmacht oder beglaubigte Kopie muss beigefügt sein. Der Antrag ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Kurulus_Dilekcesi.doc
2. 5 Exemplare des 3-seitiges Gründungsformulars (Kuruluş Bildirim Formu), das ausgefüllt und unterzeichnet eingereicht werden muss.
3. 4 Exemplare des notariell beglaubigten Gesellschaftervertrags.
4. 2 Ausweisexemplare der Gründer und Geschäftsführer mit Lichtbild (notariell oder vom Vorsteheramt beglaubigt). Wenn die türkische Ausweisnummer im Ausweis nicht aufgeführt ist, dann ist ein Ausdruck des T.C. Kimlik Dökümü einzureichen. (https://tckimlik.nvi.gov.tr/)
Wenn der ausländische Gesellschafter eine natürliche Person ist, sind 2 Exemplare einer übersetzten notariell beglaubigten Kopie des Passes und der Steuernummerausweis einzureichen; wenn er im Ausland ansässiger türkischer Staatsbürger ist, ist eine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis vorzulegen. Wenn der ausländische Gesellschafter eine juristische Person ist, ist eine Tätigkeitsbescheinigung, die von der angemeldeten Industrie- und Handelskammer oder von den zuständigen Gerichten ausgefertigt wurde, eine notariell beglaubigte Übersetzung des Handelsregisterauszugs und eine notariell beglaubigte und übersetzte Vollmacht, die einer natürlichen Person für die Ausführung der Gründungsformalitäten ausgehändigt wurde, vorzulegen, welche gemäß der Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager Konferenz über das internationale Privatrecht beglaubigt oder von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat bestätigt ist.

5. 2 notariell beglaubigte Unterschriftenzirkulare (İmza Beyannamesi) der zuständigen Person unter
    dem Firmennamen.
6. Bankauszüge, die versiegelt und unterzeichnet sind (Quittung von der Bank oder eine EFT
     Elektronischer Fon Transfer Quittung, die belegt, dass 4/10.000 des Startkapitals bei der
     Türkiye Halk Bankası  in der Filiale Ankara Kurumsal, Kontonummer 80000011, IBAN Nummer
     TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 eingezahlt wurden.)
7. Schriftliche Erklärung der türkischen Handelskammer (Oda Kayıt Beyannamesi), welche in
     Schreibmaschinenschrift ausgefüllt sein muss, sowie Passbilder von Gesellschaftern.
8.
Schriftliche Verpflichtung (Taahhütname) unterzeichnet von der zuständigen Person
· Wenn die Effekten der im Ausland gegründeten Firmen von ausländischen Gesellschaftern als Startkapital verwendet werden, ist entsprechend der Gesetzgebung des Herkunftslandes durch Sachverständige der zuständigen Ämter oder Gerichte oder durch die internationale Entscheidungskommission, beglaubigt vom türkischen Konsulat oder nach den Richtlinien des ,,Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legislation’’ im Rahmen der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, eine notariell bestätigte und übersetzte Bescheinigung vorzulegen. 
· In der Türkei ansässige ausländische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Aufenthaltserlaubnis einreichen.

· Wenn der Gesellschafter ein im Ausland ansässiger türkischer Staatsbürger ist, muss eine beglaubigte Arbeits-oder Aufenthaltserlaubnis beigefügt werden.

VII. Die erforderlichen Unterlagen bei der Gründung einer AG in Zusammenarbeit mit einem ausländischen Gesellschafter, der die Genehmigung des Ministeriums benötigt
Banken, Beteiligungsbanken, Leasinggesellschaften, Factoringgesellschaften, Verbraucherfinanzierung und Gesellschaften für Bankkartenleistungen, Vermögensberatungsfirmen, Versicherungsgesellschaften, Holdinggesellschaften, Gesellschaften mit ausländischem Kapital, Gesellschaften für öffentliches Lagergeschäft, Gesellschaften für lizenzierte Lagerung, Gesellschaften für lizenzierte Lagerung der Landwirtschaftsprodukte, Gesellschaften für Spezialbörse, Gesellschaften, die abhängig vom SPK sind, Gründer der Freizonen und Betreiber benötigen bei Änderung der Gründung und des Hauptvertrages die Einwilligung des Ministeriums.

1. Schriftlicher Antrag (Dilekçe), der von der zuständigen oder bevollmächtigten Person unterzeichnet werden muss. Die Originalvollmacht oder eine beglaubigte Kopie muss beigefügt sein. Der Antrag ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Kurulus_Dilekcesi.doc
2. 5 Exemplare des 3-seitigen Gründungsformulars (Kuruluş Bildirim Formu)
Das Formular ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Kurul.bil.form.xls
3. 4 Exemplare des notariell beglaubigten Gesellschaftervertrages

4. 2 Ausweisexemplare der Gründer und Geschäftsführer mit Lichtbild (notariell oder vom Vorsteheramt beglaubigt). Wenn die türkische Ausweisnummer im Ausweis nicht aufgeführt ist, dann ist ein Ausdruck des T.C. Kimlik Dökümü einzureichen. (https://tckimlik.nvi.gov.tr/)
Wenn der ausländische Gesellschafter eine natürliche Person ist, sind zwei übersetzte notariell beglaubigte Kopien des Passes und der Steuernummerausweis einzureichen; wenn er im Ausland ansässiger türkischer Staatsbürger ist, ist eine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis vorzulegen. Wenn der ausländische Gesellschafter eine juristische Person ist, ist eine Tätigkeitsbescheinigung, die von der angemeldeten Industrie- und Handelskammer oder von den zuständigen Gerichten ausgefertigt wurde, eine notariell beglaubigte Übersetzung des Handelsregisterauszugs und eine notariell beglaubigte und übersetzte Vollmacht, die einer natürlichen Person für die Ausführung der Gründungsformalitäten ausgehändigt wurde vorzulegen, die gemäß der Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager Konferenz über das internationale Privatrecht beglaubigt oder von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat bestätigt ist.

5. 
2 Notariell beglaubigte Unterschriftenzirkulare (İmza Beyannamesi) der zuständigen
      Personen unter dem Firmennamen müssen von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat
      oder gemäβ der Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der
      Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager
      Konferenz über das internationale Privatrecht, beglaubigt werden.

6. 
Genehmigungsschreiben des Ministeriums 

7.
Bankauszüge, die versiegelt und unterzeichnet sind (Quittung von der Bank oder eine EFT-
Elektronischer Fon Transfer Quittung, die belegt, dass 4/10.000 des Startkapitals bei der 
Türkiye Halk Bankası  in der Filiale Ankara Kurumsal, Kontonummer 80000011, IBAN Nummer
       TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 eingezahlt wurden).
8.
Schriftliche Erklärung der türkischen Handelskammer (Oda Kayıt Beyannamesi) ausgefüllt in
      Schreibmaschinenschrift und Passbilder der Gesellschafter

9.
Schriftliche Verpflichtung (Taahhütname) unterzeichnet von derzuständigen Person
· In der Türkei ansässige ausländische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Aufenthaltserlaubnis einreichen.
· Wenn der Gesellschafter ein im Ausland ansässiger türkischer Staatsbürger ist, muss eine beglaubigte Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis beigefügt werden.
VIII. Die erforderlichen Unterlagen bei der Partnerschaft von ausländischen natürlichen oder juristischen Personen im Falle einer Aktienübertragung

1. Schriftlicher Antrag (Dilekçe) ausgefüllt und unterschrieben von der zuständigen oder bevollmächtigten Person. Die Originalvollmacht oder eine beglaubigte Kopie muss beigefügt sein. Der Antrag ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Genel_Dilekce.doc
2. 2 Exemplare des notariell beglaubigten Beschlusses des Gesellschafterausschusses der GmbH (hierbei ist die Anschrift und die Staatsangehörigkeit der Gesellschafter anzugeben) bezüglich bestimmter Artikeländerungen im Gesellschaftervertrag von Kollektiv- und Kommanditgesellschaften. Es muss ein notariell beglaubigter Änderungsantrag gestellt werden.

3. Ein Exemplar des vom Notar erstellten Vertrags für die Aktienübertragung. 
Wenn der ausländische Gesellschafter eine natürliche Person ist, ist eine übersetzte notariell beglaubigte Kopie des Passes (2 Exemplare) und der Steuernummerausweis hinzuzufügen; wenn er im Ausland ansässiger türkischer Staatsbürger ist, ist eine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis vorzulegen. Wenn der ausländische Gesellschafter eine juristische Person ist, ist eine Tätigkeitsbescheinigung, die von der angemeldeten Industrie- und Handelskammer oder von den zuständigen Gerichten ausgefertigt wurde, eine notariell beglaubigte Übersetzung des Handelsregisterauszugs und eine notariell beglaubigte und übersetzte Vollmacht, die einer natürlichen Person für die Ausführung der Gründungsformalitäten ausgehändigt wurde vorzulegen, die gemäß der Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager Konferenz über das internationale Privatrecht beglaubigt oder von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat bestätigt ist.

4. Ein Ausweisexemplar des neuen Gesellschafters mit Lichtbild (notariell oder vom Vorsteheramt beglaubigt). Wenn die türkische Ausweisnummer im Ausweis nicht aufgeführt ist, dann ist ein Ausdruck des T.C. Kimlik Dökümü hinzuzufügen. (https://tckimlik.nvi.gov.tr/)
· In der Türkei ansässige ausländische Staatsbürger müssen eine beglaubigte Aufenthaltserlaubnis einreichen.

· Wenn der Gesellschafter ein im Ausland ansässiger türkischer Staatsbürger ist, muss eine beglaubigte Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis beigefügt werden.

· In Beschlüssen der Aktienübertragung muss nicht angegeben werden, ob das Kapital ganz oder zum Teil gezahlt wurde; wenn es jedoch angegeben wird, muss ein Bericht vom SMMM/YMM mit dem Inhalt über die Zahlung und Aufbewahrung des Kapitals im Eigenvermögen und eine Tätigkeitsbescheinigung des Beraters eingereicht werden.
Im Internet unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/ymm_smmm.doc
IX. Eintragung einer ausländischen Gesellschaft als Zweigniederlassung in Istanbul/Türkei

1. Schriftlicher Antrag (Dilekçe) unterzeichnet von der zuständigen oder bevollmächtigten Person. Die OriginalVollmacht oder eine beglaubigte Kopie muss beigefügt sein. Der Antrag ist zu finden unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Genel_Dilekce_Nakli.doc
2. 5 Exemplare des 3-seitigen Gründungsformulars (Kuruluş Bildirim Formu) unterzeichnet von der zuständigen Person. Im Internet unter: http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Kurul.bil.form.xls
3. 4 Exemplare der für den Türkei-Vertreter erstellten, notariell beglaubigten Kopie der Vollmacht
4. Genehmigungsschreiben des Ministeriums für Industrie und Handel

5. Erklärungsschreiben des Ministeriums für Industrie und Handel (4 Exemplare) und die Bekanntmachung (4 Exemplare)
6. Wenn der Zuständige der Filiale die türkische Staatsangehörigkeit hat, ist eine Kopie des Ausweises mit Lichtbild vorzulegen. Wenn die türkische Ausweisnummer im Ausweis nicht aufgeführt ist, dann ist ein Ausdruck des T.C. Kimlik Dökümü nötig (https://tckimlik.nvi.gov.tr/). Wenn der Zuständige eine ausländische Staatsangehörigkeit hat, so sind zwei Kopien des notariell beglaubigten und übersetzten Passes einzureichen und der Steuernummerausweis.
7. 2 Exemplare des notariell beglaubigten Unterschriftenzirkulars (İmza Beyannamesi) des Vertreters der Filiale unter dem Firmennamen müssen von dem zuständigen türkischen Generalkonsulat oder gemäß den Bestimmungen des Vertrages über die Aufhebung der Notwendigkeit der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden, vereinbart im Rahmen der Haager Konferenz über das internationale Privatrecht beglaubigt werden.

8. Schriftliche Verpflichtung (Taahhütname) unterzeichnet von der zuständigen Person
9. Schriftliche Erklärung der türkischen Handelskammer (Oda Kayıt Beyannamesi) ausgefüllt in Schreibmaschinenschrift, sowie Passbilder der Gesellschafter
Die erforderlichen Unterlagen für den Antrag auf Gründung einer Zweigniederlassung können auf der Internetseite www.sanayi.gov.tr runtergeladen werden.
1

